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§ 48 00. BauO 1994 § 48

04. BauO 1994 - O6. Bauordnung 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

(1) Hat sich der Zustand einer baulichen Anlage so verschlechtert, dal3

1. eine Gefahr fur das Leben, die Gesundheit, die Hygiene oder die kdrperliche Sicherheit von Menschen oder fur
fremde Sachwerte entsteht,

2. das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet wird oder
3. schadliche Umwelteinwirkungen entstehen,

liegt, gleichgultig worauf die Verschlechterung zurlckzufihren ist, ein Baugebrechen vor.

(2) Erlangt die Baubehorde Kenntnis vom Vorliegen eines Baugebrechens, hat sie die allenfalls erforderlichen
Sicherungsmafinahmen anzuordnen und dem Eigentimer unter Gewahrung einer angemessenen Frist die Behebung
des festgestellten Baugebrechens durch Instandsetzung oder, wenn eine Instandsetzung nicht mehr moglich ist oder
so weitgehend ware, daB sie einer Erneuerung der baulichen Anlage gleichkommen wiirde, die Abtragung aufzutragen.
Ein Instandsetzungsauftrag steht der Erteilung einer Abbruchbewilligung nicht entgegen.

(3) Lassen sich Art und Umfang eines vermutlichen Baugebrechens nicht durch bloBen Augenschein feststellen, kann
die Baubehdrde dem Eigentimer unter Setzung einer angemessenen Frist die Untersuchung durch einen
Bausachverstandigen und die Vorlage des Untersuchungsbefundes vorschreiben. Auf Verlangen der Baubehdérde ist
der Untersuchung ein Organ dieser Behdrde beizuziehen.

(4) Wenn die Behebung der Baugebrechen durch Instandsetzung auf verschiedene Art und Weise mdoglich ist, hat die
Baubehorde dem Eigentiimer Gelegenheit zu geben, innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist mitzuteilen,
wie er die Instandsetzung durchzuflhren beabsichtigt. Kann erwartet werden, daR auf eine solche Art und Weise das
Baugebrechen behoben wird, hat die Baubehorde den Instandsetzungsauftrag darauf abzustellen.

(5) Fur den Instandsetzungs- oder Abtragungsauftrag gilt§ 35 Abs. 2 sinngemaR.

(6) Bei Gefahr in Verzug kann die Baubehdrde ohne weiteres Verfahren und ohne Anhérung des Eigentimers die
notwendigen SicherungsmaRnahmen einschlieBlich der R&umung des Gebdudes oder der Gebaudeteile auf Gefahr
und Kosten des Eigentimers verflgen. (Anm: LGBI.Nr. 34/2013)

(7) Hat sich der Zustand einer baulichen Anlage oder eines Teiles davon so verschlechtert, dal3 eine Gefahr fiir das
Leben oder die korperliche Sicherheit der Benlitzer dieser baulichen Anlage oder eines Teiles davon nicht
auszuschlieBen ist, hat die Baubehdrde die weitere Benltzung der baulichen Anlage oder eines Teiles davon mit
Bescheid bis zur Behebung des Baugebrechens zu untersagen. Abs. 6 gilt sinngemaf.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bauo_1994/paragraf/35
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=34/2013&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

In Kraft seit 01.07.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 48 Oö. BauO 1994 § 48
	Oö. BauO 1994 - Oö. Bauordnung 1994


